
 

 

 
 
Tätigkeitskatalog im Bereich Suchthilfe 
(Kontakt- und Beratungsstellen, Wohnhäuser) 
 

 
Tätigkeiten für Freiwillige müssen gut ausgewählt werden, damit Freiwillige mit möglichst 
geringem Risiko für sich selbst und andere und ohne Über- oder Unterforderung ihren 
Freiwilligendienst ableisten können. 
 

Beim Einsatz der Freiwilligen in der Einsatzstelle ist zu beachten: 

→ Tätigkeiten dürfen an Freiwillige immer nur von der zuständigen Fachkraft übertragen 
werden. 

→ Jede Tätigkeit von Freiwilligen bedarf einer intensiven Einarbeitung und regelmäßigen 
Überprüfung durch das zuständige Fachpersonal. Mit zunehmender Sicherheit können den 
Freiwilligen Aufgaben mit mehr Eigenverantwortung übertragen werden.  

→ Die fachliche Verantwortung, die Steuerungsfunktion und die Aufsichtspflicht liegen immer 
bei der verantwortlichen Fachkraft. 

 

 
 
 
 

 

 in der pädagogischen Begleitung: 
→ hauswirtschaftliche Anleitung der Bewohner*innen, z.B. bei der Planung und Durchführung 

des wöchentlichen Einkaufs, Zubereitung von Speisen, Zimmerhygiene  

→ Unterstützung im persönlichen Bereich, wie z.B. Körperpflege, Bekleidungseinkauf, 
Begleitung zu Ärzt*innen, Apotheken und Behörden o.ä.), 

→ Begleitung bei externen Freizeitangeboten, Unterstützung bei Freizeittätigkeiten wie Basteln, 
Spielen, Singen der einzelnen Bewohner*innen 

→ Gestaltung der Beschäftigungstherapie und freizeitpädagogischer Maßnahmen 

→ Abholung von Patient*innen zum Reha-Beginn 

→ Kinderbetreuung der Klienten*innen 

→ Getränke- und Essensausgabe 

→ Niederschwellige Kontaktmöglichkeiten herstellen, z.B. 
durch den Einsatz an der Pforte 

 
in der Hauswirtschaft: 

→ Mitarbeit im Küchenbereich, z.B. Warenannahme, 
Einkaufsfahrten, Vorratshaltung 

 
in der Haustechnik/ im Fahrdienst:

→ hausbezogene Aufgaben in Garten und Haustechnik 

 

Erlaubte Tätigkeiten, die bei gezielter fachlicher Anleitung und Begleitung, von den 
Freiwilligen durchgeführt werden können:
 



 

 

in der Verwaltung:  
→ Post- und Botengänge 

→ Telefondienste und Sekretariatsaufgaben, kleinere Verwaltungsaufgaben 

→ Kopierdienste/Recherche im Internet 

 
 
 
 
 

 
→ Durchführung von Alkohol- und Zimmerkontrolle 

→ Tauschen von Spritzen 

→ Fahrdienste 

 

 

 

 
→ Übertragung der alleinigen Verantwortung für eine Gruppe/Station/Abteilung  

→ Nachtdienste 

→ Tätigkeiten, die Freiwillige in ihren individuellen Möglichkeiten überfordern 

 
 
Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
 

 

ALLGEMEINE HINWEISE:  

→ Den Freiwilligen sollte ermöglicht werden, in die verschiedenen Bereiche der Einrichtung 
Einblick zu erhalten.  

→ Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des Freiwilligendienstes ist die Aufnahme der 
Freiwilligen als Mitglied im Team. Die Teilnahme an Übergabe und Dienstbesprechungen 
sollte zur kontinuierlichen Reflexion gewährleistet sein und den Freiwilligen ermöglichen, 
den Kontext der eigenen Tätigkeiten zu erfassen. 

→ Wenn in der Einrichtung Supervision angeboten wird, sollte geprüft werden, ob die Teilnahme 
der Freiwilligen möglich ist.  

 

 

 

 
 
 

 

Tätigkeiten mit besonderem Augenmerk (nur unter Aufsicht erlaubte Tätigkeiten, bzw. 
mit besonderem Augenmerk darauf, ob Freiwillige*r persönlich geeignet ist und sich 
sicher fühlt.): 
 

Nicht erlaubte Tätigkeiten: 


